
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 298/2012 DER KOMMISSION 

vom 2. April 2012 

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla­
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf Ar­
tikel 9 Absatz l Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No­
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein­
reihung der im Anhang der vorliegenden Verordnung 
aufgeführten Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No­
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom­
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf­
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) Nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang der vorliegenden Ver­
ordnung genannten Waren aus den in Spalte 3 genann­
ten Gründen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen 
KN-Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass vorbehaltlich der geltenden Be­
stimmungen der Europäischen Union bezüglich des Sys­
tems der doppelten Kontrolle und der vorherigen und 

nachträglichen Überwachung der Textileinfuhren in die 
Europäische Union die von den Zollbehörden der Mit­
gliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, die 
die Einreihung von Waren in die Kombinierte Nomen­
klatur betreffen und die mit dieser Verordnung nicht 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von 60 Tagen 
von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen des 
Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest­
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver­
wendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Vorbehaltlich der geltenden Bestimmungen der Europäischen 
Union bezüglich des Systems der doppelten Kontrolle und der 
vorherigen und nachträglichen Überwachung der Textileinfuh­
ren in die Europäische Union können die von den Zollbehörden 
der Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, die 
mit dieser Verordnung nicht übereinstimmen, gemäß Artikel 12 
Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 während eines 
Zeitraums von 60 Tagen weiter verwendet werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver­
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 2. April 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Algirdas ŠEMETA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Konfektioniertes Erzeugnis in Form eines ärmello­
sen Kleidungsstücks, das dazu bestimmt ist, den 
Oberkörper zu bedecken, und bis unter die Hüften 
reicht. Das Erzeugnis besteht aus drei, durch Nähte 
verbundene Teilstücke. Jedes Teilstück ist aus drei 
Lagen zusammengesetzt, zwei äußeren gewebten 
Lagen aus Spinnstoffen aus synthetischen Fasern 
(Nylon) und einer inneren Lage, die dem Schutz 
vor Strahlung dient und aus einem Gemisch von 
Antimonpulver, Wolframpulver und einem Poly­
mer besteht. Die drei Lagen sind entlang aller Kan­
ten mit einem Besatz eingefasst. 

Das linke vordere Teilstück überlappt das rechte 
vollständig. Die beiden vorderen Teilstücke werden 
durch zwei breite, lange, senkrecht angebrachte 
Klettbänder auf der Vorderseite und zwei kürzere 
Klettbänder auf den Schultern geschlossen. Auf der 
rechten Vorderseite gibt es außerdem drei Klick­
schnallen. Das Erzeugnis hat einen runden Halsaus­
schnitt, eine Brusttasche auf der linken Seite und 
Schulterpolster. 

(Schützende Arbeits- und Berufskleidung) 

(Siehe Fotos Nr. 659 A und B) (*) 

6211 33 10 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 1 
und 6 zur Auslegung der Kombinierten Nomen­
klatur, der Anmerkung 7 Buchstabe e zu Abschnitt 
XI, Anmerkung 8 zu Kapitel 62 sowie dem Wort­
laut der KN-Codes 6211, 6211 33 und 
6211 33 10. 

Die Ware soll beim beruflichen Umgang mit Rönt­
genstrahlen als Schutzkleidung getragen werden. 
Sie ist als Arbeits- und Berufskleidung anzusehen, 
da sie dazu bestimmt ist, ausschließlich oder 
hauptsächlich zum Schutz anderer Kleidungsstücke 
und/oder Personen bei Ausübung einer Gewerbe-, 
Berufs- oder Haushaltstätigkeit getragen zu werden 
(siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 62 der Kom­
binierten Nomenklatur, Allgemeines, Absatz 4). 

Strahlenschutzanzüge gehören in die Position 
6210 von Abschnitt XI (siehe auch Erläuterung 
zu Position 6210 des Harmonisierten Systems, Ab­
satz 2). Da die Ware aber nicht aus Stoffen der 
Positionen 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907 
besteht, ist eine Einreihung in diese Position aus­
geschlossen. 

Angesichts des allgemeinen Aussehens der Ware, 
das dem eines Kleidungsstücks entspricht, seiner 
Form und des Spinnstoffs, aus dem die beiden 
äußeren Lagen bestehen, ist eine Einreihung nach 
der inneren Lage der Ware ausgeschlossen. Daher 
ist eine Einreihung in den KN-Code 8110 90 00 
ausgeschlossen. 

Daher ist die Ware als Arbeits- und Berufskleidung 
in den KN-Code 6211 33 10 einzureihen. 

(*) Die Fotos dienen lediglich der Information.
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